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RS OGH 1975/5/7 11Os140/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1975

Norm

SGG aF §12 C

SGV §1

Rechtssatz

Nach der Rechtslage vor dem 01.01.1975 hatte nur ein Irrtum über Tatsachen über die sto2iche Konsistenz des

eingeführten Sto4es, über das Vorliegen eines Suchtgiftcharakters im chemischen Sinn - oder über nicht dem Bereich

der Strafgesetzgebung angehörenden Normen exculpieren können (§ 2 lit e StG). Ein Irrtum (Unwissenheit) ob das

eingeführte Präparat "Deoxyd-Ephedrin-Hydrochlorid" (Pervitin) unter dieser oder unter einer anderen Bezeichnung in

der SGV genannt ist, und daher schon deshalb als ein Suchtgift in Sinne des SGG anzusehen ist, stellt einen

strafrechtlich irrelevanten Rechtsirrtum über Normen des StG im Sinne des § 3 StG dar.
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